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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ver-
schluss zum Anbringen an einen Behälter für ein gas-
empfindliches Produkt wie beispielsweise ein sauer-
stoffempfindliches Produkt. Spezieller bezieht sich 
die vorliegende Erfindung auf einen Verschluss der 
vorstehenden Gattung, welcher selbstabdichtende 
Eigenschaften aufweist, die gestatten, diesen auf ei-
nem unter Druck stehenden oder vakuumverpackten 
Produkt anzubringen. Die Erfindung bezieht sich au-
ßerdem auf eine Verpackung, die einen Verschluss 
der vorstehenden Gattung umfasst, der auf einem 
gefüllten Behälter angebracht wird, und in Kombina-
tion mit diesem.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Viele Produkte wie beispielsweise Bier oder 
andere malzhaltige Getränkeprodukte, Frischhalte-
produkte und Natursäfte müssen in solcher Weise 
verpackt werden, dass kein Sauerstoff in die Pa-
ckung eindringen kann, bevor die Packung geöffnet 
wird, um den Verbrauch des Inhalts zu gestatten; an-
sonsten wird während der normalen Lagerzeit der ge-
füllten Verpackung Sauerstoff den Geschmack des 
Inhalts beeinträchtigen. Bisher werden solche Pro-
dukte, wenn sie in Glasbehältern, oder in jüngerer 
Zeit in Kunststoffflaschen, abgefüllt werden, verkappt 
mit einem Verschluss wie etwa einem Aluminiumauf-
rollverschluss oder einem geformten Kunststoffver-
schluss, der mit einer inneren Einlage ausgekleidet 
ist, die sowohl als Abdichteinlage als auch, in gerin-
gerem Maße, als Sauerstoffbarriereeinlage fungiert. 
Das gemeinsam abgetretene US-Patent 4,721,221 
(Barriac) offenbart einen gegossenen Kunststoffver-
schluss mit einer Abdichteinlage, wobei in diesem 
Quellendokument eine nur an der Oberseite abdich-
tende Einlage für nicht unter Druck stehende Geträn-
keprodukte sowie eine oben und an der Seite abdich-
tende Einlage für unter Druck stehende Getränkepro-
dukte offenbart wird. In jedem Fall muss die Einlage 
abdichtend am Rand des zugehörigen Behälters in 
Anlage kommen, entweder an dessen Oberseite 
oder sowohl oben als auch an der Seite, um den ge-
füllten und verkappten Behälter richtig abzudichten.

[0003] In den letzten Jahren wurden konzertierte 
Anstrengungen unternommen, um die Notwendigkeit 
zum Einfügen einer abdichtenden Einlage in einen 
gegossenen Kunststoffverschluss zu beseitigen, um 
die damit in Verbindung stehenden Kosten einzuspa-
ren. Zu diesem Zweck wurden selbstabdichtende ge-
gossene Kunststoffverschlüsse entwickelt, und die 
US-Patente 5,638,972 (Druitt) und 5,836,464 (Druitt) 
lehren gegossene Kunststoffverschlüsse ohne Einla-
ge eines allgemeinen Typs, der sich als recht erfolg-
reich bei der Verpackung von kohlensäurehaltigen 

Softdrinkprodukten erwiesen hat, welche, obgleich 
sie etwas weniger anfällig für das Ausdringen von 
CO2 aus dem Produkt sind, nicht besonders anfällig 
für das Eindringen von Sauerstoff in das verpackte 
Produkt sind. Solche Verschlüsse, wie sie bisher bei 
der Verpackung von kohlensäurehaltigen Softdrinks 
verwendet werden, sind jedoch nicht ausreichend 
sauerstoffundurchlässig, um deren Verwendung bei 
der Verpackung von Bier und anderen malzhaltigen 
Getränkeprodukten sowie anderen sauerstoffemp-
findlichen Produkten zu gestatten, wenn solche Pro-
dukte zwischen der Abpackung und dem Öffnen zum 
Verbrauch über eine normale Zeitspanne hin gelagert 
werden sollen.

[0004] US-Patent 5,743,420 offenbart einen Ver-
schluss mit einem Klappdeckel und einer ringförmi-
gen Seitenwand. Der Verschluss weist ein Abdicht-
mittel mit einer umfänglichen, schwenkbaren Ab-
dichtlippe auf, die von einer Stütze vorsteht. Die Lip-
pe wirkt mit einer die Behältermündung des Behälters 
umgebenden Seitenwand zusammen und wird beim 
Schließen des Behälters aus einer Ruhelage nach 
außen, in eine den Behälter abdichtende Lage ge-
schwenkt. In ihrer abdichtenden Lage ist die Lippe 
zwischen der Stütze und der Seitenwand des Behäl-
ters derart eingeklemmt, dass sie einer Kompression 
unterliegt.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0005] Die vorliegende Erfindung stellt eine selbst-
dichtende Verschlussanordnung aus geformtem 
Kunststoff zum Anbringen an einem Behälter für ein 
unter Druck stehendes oder gasempfindliches Pro-
dukt zu Verfügung, wobei die Anordnung einen Ver-
schluss umfasst, wobei der Behälter einen Rand auf-
weist, der eine Öffnung bestimmt, wobei der Ver-
schluss umfasst: eine Deckplatte, die dazu ausgebil-
det ist, die Öffnung des Behälters zu überspannen; 
eine Ringwand, die sich von der Deckplatte aus nach 
unten erstreckt und dazu ausgebildet ist, die Ver-
schlussanordnung an einem Hals des Behälters zu 
befestigen; und eine ringförmige Dichtungsrippe, die 
sich von einer Innenseite des Verschlusses aus nach 
innen und nach unten erstreckt und integral mit der 
Deckplatte und der Ringwand des Verschlusses aus-
gebildet ist, wobei die Dichtungsrippe dazu ausgebil-
det ist, an dem Rand des Behälters derart in Anlage 
zu kommen, dass sie in abdichtender Anlage an dem 
Rand und einer Seite des Halses des Behälters ab-
geklappt ist, wenn die Verschlussanordnung an dem 
Behälter befestigt ist; und wobei die Verschlussan-
ordnung dadurch gekennzeichnet ist, dass sie ferner 
umfasst: eine Barrierescheibe, die unterhalb einer 
Unterseite der Deckplatte des Verschlusses ange-
ordnet ist und derart ausgebildet ist, dass sie sich 
nicht in abdichtender Anlage an dem Rand des Be-
hälters befindet, wobei die Barrierescheibe dazu aus-
gebildet ist, durch ein zurückgeklapptes freies Ende 
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der Dichtungsrippe innerhalb der Verschlussanord-
nung an der Unterseite der Deckplatte gehalten zu 
werden, wenn sich die Dichtungsrippe in abdichten-
der Anlage an dem Rand des Behälters befindet.

[0006] Der Verschluss kann mit einem Behälter für 
ein Produkt verwendet werden, das sowohl unter 
Druck steht als auch empfindlich gegenüber Sauer-
stoff oder irgendeinem anderen Gas ist, welches an-
sonsten durch den Verschluss hindurch in die aus ei-
nem abgefüllten und verschlossenen Behälter beste-
hende Verpackung eindringen könnte, aus einer zu 
der Verpackung externen Quelle, oder aus dieser 
austreten könnte. Eine solche Verpackung ist vor-
zugsweise oben sowie an der Seite ihres Halses mit-
tels eines Verschlusses mit einer integralen internen 
Abdichtrippe abgedichtet, so wie es durch die vorste-
hend erwähnten Patente '972 oder '964 von Druitt ge-
lehrt wird. Eine Beständigkeit gegenüber dem 
Ein/Ausdringen von Sauerstoff oder anderen schädli-
chen Gasen durch die Deckplatte des Verschlusses 
hindurch in die/aus der Verpackung wird bereitge-
stellt, indem die Barrierescheibe an der Unterseite 
der Deckplatte des Verschlusses eingefügt wird, an 
einer Stelle, wo die Einlage nicht an dem Rand des 
zugehörigen Behälters anliegt. Die Barrierescheibe 
kann exzellente Gasundurchlässigkeitseigenschaf-
ten aufweisen. Eine solche Einlage kann, da sie nicht 
als Abdichteinlage fungiert, aus einem Material mit 
exzellenten Gasbarriereeigenschaften hergestellt 
oder ausgebildet werden, beispielsweise aus Ethy-
lenvinylalkohol (EVOH) oder aus einem flüssig-kris-
tallinen Polymerpolyestermaterial (LCP), welche ex-
zellente Gasbarriereeigenschaften aufweisen, ohne 
dass deren physikalische Abdichtfähigkeiten von Be-
lang sind.

[0007] Dementsprechend ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, einen geformten Kunststoffver-
schluss mit verbesserter Beständigkeit gegenüber 
dem Durchdringen von Sauerstoff oder anderen Ga-
sen durch diesen hindurch bereitzustellen sowie eine 
Verpackung mit einem solchen Verschluss, der ab-
dichtend auf einem Behälter angebracht wird, bereit-
zustellen. Spezieller ist es Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, einen geformten Kunststoffverschluss der 
vorstehenden Gattung mit selbstabdichtenden Ei-
genschaften bereitzustellen sowie eine Verpackung 
mit einem solchen Verschluss, der abdichtend an ei-
nem Behälter angebracht wird, bereitzustellen.

[0008] Für ein weitergehendes Verständnis der vor-
liegenden Erfindung und deren Aufgaben wird die 
Aufmerksamkeit auf die Zeichnungen und die folgen-
de kurze Beschreibung derselben, auf die detaillierte 
Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform so-
wie auf die anhängenden Ansprüche gelenkt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Fig. 1 stellt eine Aufsicht eines Verschlusses 
gemäß der bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung dar;

[0010] Fig. 2 stellt eine entlang der Linie 2-2 aus 
Fig. 1 genommene Schnittansicht dar; und

[0011] Fig. 3 stellt eine der Fig. 2 ähnliche fragmen-
tarische Ansicht dar, die im Querschnitt den Ver-
schluss aus den Fig. 1 und Fig. 2 am Hals einer Fla-
sche angebracht zeigt.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform(en)

[0012] Eine Verschlussanordnung gemäß der be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist in den Zeichnungen generell mit dem Be-
zugszeichen 10 bezeichnet. Die Verschlussanord-
nung 10 besteht aus einem allgemein kappenförmi-
gen Verschlusselement 12, welches aus einer nicht 
perforierten Deckplatte 14 mit einer sich vom Rand 
der Deckplatte 14 aus nach unten erstreckenden 
Ringwand 16 besteht. Die Verschlussanordnung 10
umfasst außerdem, als ein separates Element, eine 
scheibenförmige Einlage 20, welche unter der nach 
innen gewandten Seite der Deckplatte 14 liegt.

[0013] Das Verschlusselement 12, welches außer-
dem ein nach innen ragendes Schraubgewinde 18
zum Anbringen an einer Glas- oder Kunststoffflasche 
mit einem an deren Hals oder Endstück vorgesehe-
nen, nach außen ragenden Schraubgewinde auf-
weist, wird mittels Spritzguss oder Pressformen aus 
einem geeigneten thermoplastischen Material, bei-
spielsweise Polyethylen mit hoher Dichte, Polypropy-
len oder Polyethylen mit niedriger Dichte oder aus 
Copolymeren von Polyethylen und Polypropylen aus-
gebildet. Leider weisen solche Materialien eine gerin-
ge Beständigkeit gegenüber dem Durchdringen von 
Gasen durch diese auf, entweder von Sauerstoff aus 
der Atmosphäre in die Verpackung hinein oder von 
CO2 oder N2 aus dem Inneren der Verpackung her-
aus, an deren Außenseite die Verschlussanordnung 
angebracht ist. Dieses Problem wird durch Einfügen 
einer scheibenförmigen Barriereeinlage 20 in das 
Verschlusselement 12 überwunden.

[0014] Die Einlage 20 ist aus einem Material ge-
formt oder hergestellt, welches eine exzellente Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber dem Durchdringen 
von Gasen aufweist, beispielsweise aus EVOH 
(Ethylenvinylalkohol) oder LCP (flüssig-kristallem Po-
lymer), und diese Materialien sind besonders wider-
standsfähig gegenüber dem Durchdringen von Sau-
erstoff durch diese. Die Beständigkeit gegenüber 
dem Eindringen von Sauerstoff in einen Behälter, der 
mit einem sauerstoffempfindlichen Produkt gefüllt ist, 
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beispielsweise Bier oder einem anderen malzhalti-
gen Getränkeprodukt, ist besonders wichtig wegen 
der Neigung von Sauerstoff, den Geschmack eines 
solchen abgepackten Produkts zu verschlechtern, 
und dieser Faktor kann verstärkt werden durch das 
Einbetten von Sauerstoff abfangenden Materialien in 
das Material, aus welchem die Einlage 20 geformt 
oder hergestellt ist. Im Hinblick darauf sind bekannte, 
Sauerstoff abfangende Materialien u.a. die von der 
Darex Container Products von W. R. Grace & Co., 
Cambridge, MA, unter der Bezeichnung DARAFORM 
EXP 5162-65E6 vermarkteten. In jedem Fall hem-
men solche Einlagematerialien, mit oder ohne Sauer-
stoffabfänger, außerdem das Ausströmen von CO2

aus einem Behälter, der mit kohlensäurehaltigen 
Softdrinks gefüllt ist, sowie das Ausströmen von N2

aus Kunststoffbehältern, die mit stillen Getränken ge-
füllt sind, beispielsweise Sportgetränken, welche oft 
mit N2 unter Druck gesetzt werden, um einen ansons-
ten flexiblen Behälter während des Transports und 
der Handhabung zu versteifen. Ferner kann eine 
dünne Schicht aus einem Feuchtigkeitsbarrieremate-
rial wünschenswerterweise über einer nach innen ge-
wandten Oberfläche der Einlage 20 vorgesehen wer-
den, wenn diese aus einem feuchtigkeitsempfindli-
chen Material wie etwa EVOH ausgebildet ist, und in 
eine solche Deckschicht kann ebenfalls ein Sauer-
stoff abfangendes Material eingebettet sein.

[0015] Für den Fall einer Verschlussanordnung 10, 
die für die Abpackung eines unter Druck stehenden 
Getränks gedacht ist, wird in Erwägung gezogen, 
dass das Schraubgewinde 18, welches zwischen sei-
nen Enden als durchgängig gezeigt ist, an verschie-
denen Stellen auf seiner Länge auch unterbrochen 
sein kann, beispielsweise entsprechend den Lehren 
des US-Patents 5,782,369 (Tansey). In diesem Fall 
ist es möglicherweise auch vorzuziehen, eine kom-
plementär geformte schraubenförmige Rippe an ei-
nem Behälter mit einer unterbrochenen Windung vor-
zusehen.

[0016] Das Verschlusselement 12 weist eine inte-
gral geformte Dichtungsrippe 22 auf, die konzent-
risch zu der Ringwand 16 geformt ist. Die Dichtungs-
rippe 22 weist einen inneren, oder Basisabschnitt 24
auf, der sich von der Unterseite der Deckplatte 14
des Verschlusselements 12 aus in etwa parallel zu 
der Ringwand 16 nach unten erstreckt, sowie einen 
zweiten Abschnitt 26, der sich von einem fernen 
Ende des inneren Abschnitts 24 aus nach unten er-
streckt. Der zweite Abschnitt 26 verläuft von dem in-
neren Abschnitt 24 aus schräg nach innen und nach 
unten und weist ein fernes Ende auf, welches eine 
Öffnung bestimmt, die kleiner als die Einlage 20 ist. 
Somit ist es aufgrund der Flexibilität der Dichtungsrip-
pe 22 möglich, die Einlage 20 in das Verschlussele-
ment 12 in die in Fig. 2 dargestellte Position einzufü-
gen, und die Einlage 20 wird an ihrem Platz bleiben, 
bis die Verschlussanordnung 10 an einem Hals eines 

Behälters 30 angebracht wird, der fragmentarisch in 
Fig. 3 gezeigt ist.

[0017] Beim Anbringen der Verschlussanordnung 
10 am Hals des Behälters 30 kommt ein Rand oder 
eine ringförmige Oberfläche 32 des Behälters 30 in 
Anlage an das freie oder ferne Ende des zweiten Ab-
schnitts 26 der Dichtungsrippe 22 und drückt diese 
zurück, zu dem inneren Abschnitt 24 der Dichtungs-
rippe 22 hin. Somit wird ein äußerer Teil des zweiten 
Abschnitts 26 der Dichtungsrippe 22 eine Pressdich-
tung an dem Rand 32 des Behälters 30 ausbilden, 
und ein innerer Teil des zweiten Abschnitts 26 der 
Dichtungsrippe 22 wird eine Pressdichtung an einem 
Seitenendabschnitt 34 des Halses des Behälters 30
ausbilden. Infolgedessen wird, wenn die Verschluss-
anordnung 10 auf einem Behälter 30 aufgebracht ist, 
eine effektive Abdichtung oben und an der Seite zwi-
schen der Einlage 20 der Verschlussanordnung 10
und dem Behälter 30 bestehen, und eine solche Ab-
dichtung oben und an der Seite wird für die richtige 
Abdichtung eines unter Druck stehenden Behälters 
als notwendig erachtet. Durch den Schritt des Anbrin-
gens der Verschlussanordnung 10 an dem Behälter 
30 wird außerdem die Einlage 20 zwischen einer 
nach oben gewandten Oberfläche des äußeren Ab-
schnitts 26 der Dichtungsrippe 22 und einer nach in-
nen gewandten Oberfläche der Deckplatte 14 des 
Verschlusselements 12 eingeschlossen. In dieser 
Lage wird die Einlage 20 mit keinem Teil des Behäl-
ters 30 in Kontakt stehen und wird nicht an der Aus-
bildung einer Abdichtung zwischen der Verschlussa-
nordnung 10 und dem Behälter 30 beteiligt sein.

[0018] Obgleich dies nicht speziell gezeigt ist, kann 
an dem unteren freien Ende der Ringwand 16 des 
Verschlusselements 12 ein Originalitätsband vorge-
sehen sein, zur Anlage an einem Wulst oder einem 
anderen Vorsprung am Hals eines Behälters, wie bei-
spielsweise durch die vorstehend erwähnten Patente 
von Barriac und Tansey gelehrt wird.

[0019] Obgleich vorliegend die von den Erfindern 
zum Einreichungsdatum als beste erachtete Art und 
Weise zur Ausführung der vorliegenden Erfindung 
aufgezeigt und beschrieben worden ist, wird für 
Fachleute auf dem Gebiet offensichtlich sein, dass 
ähnliche Modifikationen, Varianten und dergleichen 
ausgeführt werden können, ohne dass vom Schutz-
umfang der Erfindung abgewichen wird, wobei dieser 
Schutzumfang allein durch die Termini der folgenden 
Ansprüche und deren legale Äquivalente einge-
schränkt ist.

Patentansprüche

1.  Selbstdichtende Verschlussanordnung (10) 
aus geformtem Kunststoff zum Anbringen an einem 
Behälter (30) für ein unter Druck stehendes oder gas-
empfindliches Produkt, wobei die Anordnung einen 
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Verschluss (12) umfasst und wobei der Behälter (30) 
einen Rand (32) aufweist, der eine Öffnung bestimmt, 
wobei der Verschluss umfasst:  
eine Deckplatte (14), die dazu angepasst ist, die Öff-
nung des Behälters (30) zu überspannen,  
eine Ringwand (16), die sich von der Deckplatte (14) 
aus nach unten erstreckt und dazu angepasst ist, die 
Verschlussanordnung (10) an einem Hals des Behäl-
ters (30) zu befestigen, und  
eine ringförmige Dichtungsrippe (22), die sich von ei-
ner Innenseite des Verschlusses (12) aus nach innen 
und nach unten erstreckt und integral mit der Deck-
platte (14) und der Ringwand (16) des Verschlusses 
(12) ausgebildet ist, wobei die Dichtungsrippe (22) 
dazu angepasst ist, an dem Rand (32) des Behälters 
(30) in Anlage zu kommen, so dass sie in abdichten-
der Anlage zu dem Rand (32) und einer Seite des 
Halses des Behälters (30) abgeklappt wird, wenn die 
Verschlussanordnung (10) an dem Behälter (30) be-
festigt wird; und  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Verschlussanordnung ferner umfasst:  
eine Barrierescheibe (20), die unterhalb einer Unter-
seite der Deckplatte (14) des Verschlusses (12) an-
geordnet ist und derart vorgesehen ist, dass sie sich 
nicht in abdichtender Anlage zu dem Rand (32) des 
Behälters (30) befindet, wobei die Barrierescheibe 
(20) dazu angepasst ist, durch ein zurückgeklapptes 
freies Ende der Dichtungsrippe (22) innerhalb der 
Verschlussanordnung (10) gegen die Unterseite der 
Deckplatte (14) gehalten zu werden, wenn sich die 
Dichtungsrippe (22) in abdichtender Anlage an dem 
Rand (32) des Behälters (30) befindet.

2.  Verschlussanordnung (10) nach Anspruch 1, 
wobei die Barrierescheibe (20) aus einem Polymer-
material geformt oder hergestellt ist, dessen Haupt-
bestandteil aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus 
EVOH und LCP besteht.

3.  Verschlussanordnung (10) nach Anspruch 2, 
wobei das hauptsächliche Material außerdem ein da-
rin eingebettetes, Sauerstoff abfangendes Material 
enthält.

4.  Verschlussanordnung (10) nach Anspruch 1, 
wobei der Verschluss (12) als Einzelteil aus einem 
Material geformt ist, dessen Hauptbestandteil aus 
der Gruppe ausgewählt ist, die aus Polyethylen mit 
hoher Dichte, Polypropylen, Polyethylen mit niedriger 
Dichte sowie Copolymeren aus Polyethylen und Po-
lypropylen besteht.

5.  Verschlussanordnung (10) nach Anspruch 1, 
wobei der Verschluss (12) dazu angepasst ist, an ei-
nem Behälter (30) angebracht zu werden, indem an 
der Ringwand (16) des Verschlusses (12) eine nach 
innen ragende und sich schraubenförmig erstrecken-
de, durchgehende oder unterbrochene Windung (18) 
vorgesehen ist.

6.  Verpackung, umfassend:  
einen Behälter (30), wobei der Behälter (30) einen 
Hals mit einem ringförmigen Rand (32) aufweist;  
eine Verschlussanordnung (10), die an dem Behälter 
(30) angebracht wird, wobei die Verschlussanord-
nung (10) einen Verschluss (12) umfasst, wobei der 
Verschluss (12) umfasst:  
eine Deckplatte (14), die eine Öffnung des Behälters 
(30) überspannt;  
eine Ringwand (16), die sich von der Deckplatte (14) 
aus nach unten erstreckt und dazu dient, die Ver-
schlussanordnung (10) an dem Hals des Behälters 
(30) zu befestigen, und  
eine ringförmige Dichtungsrippe (22) mit einem inne-
ren Abschnitt, der an dem Rand (32) des Behälters 
(30) und einem Endabschnitt einer Seite des Halses 
des Behälters (30) in Anlage kommt, wobei die Dich-
tungsrippe (22) integral mit der Deckplatte (14) und 
der Ringwand (16) des Verschlusses (12) ausgebil-
det ist; und  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Verschlussanordnung (10) ferner umfasst:  
eine Barrierescheibe (20), die in Anlage an einer 
nach innen gewandten Seite der Deckplatte (14) des 
Verschlusses (12) angeordnet ist und sich nicht in ab-
dichtender Anlage an dem Rand (32) des Behälters 
(30) befindet, wobei die Barrierescheibe (20) in der 
Verschlussanordnung (10) gehalten wird, wenn sich 
die Verschlussanordnung (10) in abdichtender Anla-
ge an dem Behälter (30) befindet, und zwar durch ein 
zurückgeklapptes freies Ende der Dichtungsrippe 
(22).

7.  Verpackung nach Anspruch 6, wobei die Barri-
erescheibe (20) der Verschlussanordnung (10) aus 
einem Polymermaterial geformt oder hergestellt ist, 
dessen Hauptbestandteil aus der Gruppe ausgewählt 
ist, die aus EVOH und LCP besteht.

8.  Verpackung nach Anspruch 6, wobei das 
hauptsächliche Material der Barrierescheibe (20) der 
Verschlussanordnung (10) außerdem ein darin ein-
gebettetes, Sauerstoff abfangendes Material enthält.

9.  Verpackung nach Anspruch 6, wobei der Ver-
schluss (12) als Einzelteil aus einem Material geformt 
ist, dessen Hauptbestandteil aus der Gruppe ausge-
wählt ist, die aus Polyethylen mit hoher Dichte, Poly-
propylen und Polyethylen mit niedriger Dichte sowie 
Copolymeren aus Polyethylen und Polypropylen be-
steht.

10.  Verpackung nach Anspruch 6, wobei der Ver-
schluss (12) an dem Behälter (30) angebracht wird, 
indem die Ringwand (16) des Verschlusses (12) mit 
einer nach innen ragenden und sich schraubenförmig 
erstreckenden, durchgehenden oder unterbrochenen 
Windung (18) versehen ist und indem der Hals des 
Behälters (30) mit einer nach oben ragenden und 
sich schraubenförmig erstreckenden, durchgehen-
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den oder unterbrochenen Windung (18) versehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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